
 
 

 

Information zur Anmeldung des Schulessens (AGB1) 
 

 
1. In dem Schuljahr 2022/23 beträgt der Elternanteil gemäß Sozialversicherungs-

Entgeltverordnung € 3,57 pro Essen. Die Stadt Mainz übernimmt die Differenz zum 
vollen Essenspreis. 

 
2. Kinder, deren Eltern Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen oder leistungsberechtigt 

nach dem SGB II, AsylbLG, oder SGB XII sind, haben einen Anspruch nach dem 
Bildungs- und Teilhabepaket; für Geringverdiener besteht ein Härtefond. Bei Vorliegen 
der Voraussetzung beträgt für diese Personengruppe der Eigenanteil lediglich € 1,00, 
oder sogar € 0,00 pro Essen Die entsprechenden Anträge müssen bei der 
Stadtverwaltung Mainz, 40-Schulamt gestellt werden. Wenn diese Bescheinigung 
ausläuft und der gpe kein neuer Bescheid von der Stadt Mainz vorliegt, wird der 
Preis pro Essen angepasst und beträgt somit € 3,57. 

 
3. Der Elternbeitrag wird von Ihnen monatlich zum 10ten im Voraus für den nächsten 

Monat überwiesen. Der Monatsbeitrag richtet sich nach der Anzahl der 
Verpflegungstage x € 3,57. Bei Leistungsbezug LB 6 richtet sich der Monatsbeitrag 
nach der Anzahl der Verpflegungstage x € 1,00, bei voller Förderung durch die Stadt 
Mainz entfällt der Elternbeitrag. 

 
gpe gGmbH Mensakonto: 

Mainzer Volksbank 
IBAN: DE79 5519 0000 0003 3440 25 
BIC: MVBMDE55 
Verwendungszweck: Kundennummer, und Vor- und Zuname des Kindes 
 

Wichtig ist, dass bei der Überweisung unter Verwendungszweck nur die 
Kundennummer und der Name des Kindes angegeben wird, damit der überwiesene 
Betrag innerhalb des Systems eindeutig dem Kunden zugeordnet werden kann. 
 

Damit Ihr Kind an der Schulverpflegung regelmäßig teilnehmen kann empfehlen wir 
Ihnen einen Dauerauftrag über € 67,83, bei Leistungsbezug LB 6 über € 19,00 
einzurichten. 

 
4. Zum Schuljahresende wird Ihnen das vorhandene Guthaben überwiesen. 

 
5. Dieser Vertrag und damit diese Anmeldung für die Teilnahme am mittäglichen 

Schulessen gelten ab dem 01.09.2022. Er endet, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, zum Schuljahresende 2022/2023. Dieser Vertrag kann fristgerecht bis 
31.12.2022 zum 31.01.2023 gekündigt werden. 
 

6. Verlässt bzw. wechselt eine Schülerin oder ein Schüler die Schule, endet dieser 
Vertrag zeitgleich. Daher benötigen wir von Ihnen diese Information! Nach Eingang 
der Info über den Austritt des Schülers/der Schülerin erfolgt eine Endabrechnung, in 
der die angemeldeten Mittagessen und gemeldeten Krankentage berücksichtigt 
werden. 
 

7. Die gpe kann diese Vereinbarung kündigen, wenn sie mit dem Schulträger über kein 
Vertragsverhältnis mehr verfügen sollte.  
 

8. Bei höherer Gewalt (Glätte, Sturm, Streik, etc.) ist der gpe kein Verschulden 
anzulasten, falls das Essen nicht geliefert werden kann.  



 
 

 

 

Informationsblatt der gpe gGmbH  
zum Bezahlen des Schulessens (AGB2) 

 
 

1. Der Monatsbeitrag wird von Ihnen bis spätestens zum 10. des Vormonats  
auf das gpe gGmbH Mensakonto der Mainzer Volksbank überwiesen. 
Dadurch wird im Kassensystem für Ihr Kind Menü 1 verbindlich bestellt. 
 

2. Sie können die täglichen Bestellungen eine Woche im Voraus von Menü 1 auf  
Menü 2 ändern. Dazu stornieren Sie auf dem Speiseplan Menü 1 und bestellen  
Menü 2 durch anklicken. Siehe dazu Infoschreiben Schulverpflegung an der  
IGS Anna-Seghers Mainz. 

 
 

3. Sollte der Monatsbeitrag nicht bis zum letzten Tag des Vormonats auf dem o.g. 
gpe gGmbH Konto eingegangen sein, kann das Essen nicht automatisch bestellt 
werden.  
Ihr Kind kann dann nicht für den Folgemonat mit Schulessen versorgt werden. 

Die Schulleitung der IGS Anna-Seghers wird darüber informiert. 
 

4. Falls es hierzu kommen sollte, wird der Schüler/ die Schülerin erst wieder mit 
Schulessen beliefert, wenn von Ihnen der Beitrag überwiesen wurde.  
Die Essen müssen dann von Ihnen über das Kassensystem bestellt werden. 
 
Siehe dazu Infoschreiben Schulverpflegung an der  
IGS Anna-Seghers Mainz. 

 
 

5. Die Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO finden Sie auf unserer Website: 

 http://schulessen-mainz.de  http://kitaverpflegung-mainz.de 

 
 gpe gGmbH  

Abrechnung Schulessen 
Geschwister-Scholl-Str. 7 
55131 Mainz 
 

Telefon: 06131 - 5402033 

Mail: schulessen@gpe-mainz.de 

http://schulessen-mainz.de/
http://kitaverpflegung-mainz.de/
mailto:schulessen@gpe-mainz.de

